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Lfd. Nr.: 004-01/09/2023 Intern: GR/2023/01 
 

 

Kurzprotokoll 
 

 

zur 

öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Lichtenberg 

 
 
Datum: Dienstag, den 28.03.2023 
 
 
 

Anwesend: 
 
Bürgermeisterin 
Durstberger Daniela ÖVP  
Vizebürgermeisterin 
Wöss Melanie, BEd ÖVP  
Gemeindevorstandsmitglieder 
Bohaumilitzky Thomas, Dr. ÖVP  
Füreder Klaus ÖVP  
Schardtmüller Sabine ÖVP  
Stadlbauer Helmut, Dr. GRÜNE  
Füreder Leopold, Mag. SPÖ  
Mitglieder 
Merwald Mario, MSC MBA ÖVP  
Pany Michael ÖVP  
Pumberger Andreas, Mag. ÖVP  
Rechberger Daniela ÖVP  
Hemmelmeir Veronika ÖVP  
Freudenthaler Johannes ÖVP  
Kirchebner Andreas, DI Dr. GRÜNE  
Reiter-Kolb Berta, MAS GRÜNE  
Schneckenleithner Meinrad, Mag. Dr.    GRÜNE  
Weilguny Karin, Mag. SPÖ  
Reichinger Erich, Mag. SPÖ  
Zainzinger Julia, MSc SPÖ  
Lingner Ronald FPÖ  
Schwarz Hermann FPÖ  
Ersatzmitglieder 
Kogler Martin ÖVP Vertretung von Johannes Stelzer 
Leeb Christian ÖVP Vertretung von Mag. Michael Mayrhofer 
Wahlmüller Rudolf NEOS Vertretung von Gregor Reinthaler, BSc 
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Leiter des Gemeindeamtes 
Silber Franz  
Schriftführer 
Lang Silke  
 
 

Abwesend: 
 
Stelzer Johannes ÖVP entschuldigt, vertreten durch Martin Kogler 
Mayrhofer Michael, Mag. ÖVP entschuldigt, vertreten durch Christian Leeb 
Funk Sabine, Mag. GRÜNE entschuldigt, keine Vertretung 
Reinthaler Gregor, BSc NEOS entschuldigt, vertreten durch Rudolf Wahlmüller 
 
 
 

Tagesordnung: 
 
 1 .  Hochbehälter Ginterseder: Sanierung der alten Wasserkammern, Vergabe der Arbeiten; 

Beratung und Beschlussfassung 
  

 2 .  Bericht über die Sitzung des Prüfungsausschusses vom 15. November 2022; Beratung und 
Beschlussfassung 

  

 3 .  Bericht über die Sitzung des Prüfungsausschusses vom 7. Februar 2023; Beratung und 
Beschlussfassung 

  

 4 .  Bericht über die Sitzung des Prüfungsausschusses vom 20. März 2023; Beratung und Be-
schlussfassung 

  

 5 .  Genehmigung des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2022; Beratung und Be-
schlussfassung 

  

 6 .  Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Lichtenberg & Co KG, Jahresabschluss 
für das Finanzjahr 2022; Kenntnisnahme 

  

 7 .  Prüfungsbericht zum 1. Nachtragsvoranschlag 2022; Kenntnisnahme 
  

 8 .  Musikverein Pöstlingberg - Lichtenberg - Ansuchen um Gewährung einer Subvention für 
2023; Beratung und Beschlussfassung 

  

 9 .  Patsch Brigitte - Antrag auf Änderung des Flächenwidmungsplanes inkl. Örtlichem Entwick-
lungskonzept für ein Teilstück der Parzelle 837/11; Beratung und Beschlussfassung 

  

 10 .  Pötscher Markus - Antrag auf Änderung des Flächenwidmungsplanes für einen Teilbereich 
des Grundstücks 1358/11 KG Lichtenberg; Beratung und Beschlussfassung 

  

 11 .  Koll Josef - Antrag auf Änderung des Flächenwidmungsplanes für einen Teilbereich des 
Grundstücks 407 KG Lichtenberg; Beratung und Beschlussfassung 

  

 12 .  Kimmel Helga - Antrag auf Änderung des Flächenwidmungsplanes für Teilbereich des 
Grundstücks 130/3 KG Lichtenberg; Beratung und Beschlussfassung 

  

 13 .  Neuplanungsgebiet Tischlerweg/Elmerweg - Verordnung zur Verlängerung; Beratung und 
Beschlussfassung 

  

 14 .  Allfälliges 
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1. Hochbehälter Ginterseder: Sanierung der alten Wasserkammern, Vergabe der Ar-
beiten; Beratung und Beschlussfassung 

 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde zu Beginn der Sitzung (vor Eintritt in die Tagesordnung) 
umgereiht und nach Tagesordnungspunkt 5 behandelt. 
 
 

Bericht:  
Im Hochbehälter Ginterseder sind 2 Wasserkammern hinsichtlich der Betonoberfläche zu sa-
nieren. Die beiden Wasserspeicher mit je 150 m³ Fassungsvolumen sind seit über 40 Jahren in 
Betrieb. Die Beschaffenheit des Wassers aus den örtlichen Quellen bzw. des Fernwassers hat 
die Oberfläche der Betonwände angegriffen und zu Schäden geführt, die hygienisch noch tole-
rierbar sind, aber technisch immer aufwändiger zu beheben sind (z. B. Bewehrungsstahl). 
Eine Sanierungsmaßnahme wurde daher im laufenden Jahr im Budget eingeplant. 
 
Durch das beauftragte Ziviltechnikerbüro Eitler & Partner erfolgte die Ausschreibung der 
„Spezialbeschichterarbeiten“ im nicht offenen Verfahren nach dem Billigstbieterprinzip. 
 
Von folgenden Firmen wurden Angebote angefordert: 

1. OFS GmbH, Wien 
2. Swietelsky-Faber GmbH, Leonding 
3. Permaton wpc Tirol GmbH (kein Angebot abgegeben) 

 
Im nachfolgenden werden die eingelangten geprüften Angebote angeführt: 
 

1. OFS GmbH   277.993,88 netto 
2. Swietelsky-Faber GmbH 406.063,30 netto 

 
Ein schriftlicher Vergabebericht der Bauleitung liegt ebenso vor wie die schriftliche Zustim-
mung des Amtes der OÖ Landesregierung, Abteilung Wasserwirtschaft. 
 
Laut zusammenfassender Feststellung im Vergabebericht wird vorgeschlagen, die Spezialbe-
schichterarbeiten an die billigstbietende Firma OFS GmbH aus Wien mit einer Angebotssum-
me von 277.993,88 netto zu vergeben. 
 
 

Antrag: Daniela Rechberger 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
Die Spezialbeschichterarbeiten zur Sanierung von zwei Wasserkammern im Hochbehälter 
Ginterseder werden an die Firma OFS GmbH aus Wien mit einer Angebotssumme von 
277.993,88 netto zu vergeben. 
 
Zusatzantrag: Dr. Helmut Stadlbauer  
Der Gemeinderat möge beschließen: 
Die Empfehlungen des Prüfungsausschusses für Vertragsvergaben sollen nach Möglichkeit in 
der Vertragsgestaltung für dieses Projekt berücksichtigt werden. 
 
Abstimmung über den Hauptantrag von Daniela Rechberger: 
Art der Abstimmung: Durch Erheben der Hand 
Abstimmungsergebnis (Hauptantrag): Einstimmig angenommen 
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Abstimmung über den Zusatzantrag von Dr. Helmut Stadlbauer: 
Art der Abstimmung: Durch Erheben der Hand 
Abstimmungsergebnis (Zusatzantrag): Mehrheitlich abgelehnt 
4 JA-Stimmen: gesamte Grünen-Fraktion 
15 Gegenstimmen: gesamte ÖVP- und FPÖ-Fraktion 
5 Stimmenthaltungen: gesamte SPÖ- und NEOS-Fraktion 
 
 

2. Bericht über die Sitzung des Prüfungsausschusses vom 15. November 2022; Bera-
tung und Beschlussfassung 

 
Bericht:  
Am 15. November 2022 fand eine Sitzung des Prüfungsausschusses statt, in der nachstehen-
de Punkte behandelt wurden: 
 
Der Ablauf der Prüfung orientierte sich an den Phasen eines Bauvorhabens. Mittels einer 
Checkliste wurden die Phasen bzw. Teilprozesse des gesamten Bauprozesses begutachtet. 
(Siehe Anhang) Sie sollen sicherstellen, dass die Grundprinzipien für eine transparente, 
nachvollziehbare und rechtskonforme Abwicklung des Bauvorhabens eingehalten wurde. Wei-
ters werden Verbesserungspotentiale für zukünftige Bauvorhaben aufgezeigt. 
Quelle: Management von öffentlichen Bauprojekte (rechnungshof.gv.at) 
Das Ergebnis der Überprüfung und Bewertung basiert auf den uns vorliegenden Unterlagen 
und auf Informationen der Gemeindeangestellten. 
 

1. Planung – Ausschreibung – Genehmigungsplanung – Vergabe – Vertrag 
 

Die Vergabe der Bauüberwachung und Bauabrechnung an Fa. KUP wird als positiv eingestuft. 
Ein Vertrag inkl. Leistungsbeschreibung mit Fa. KUP liegt nicht vor. Der vorliegende Vertrag mit 
Fa. Strabag enthält keine Leistungsbeschreibung. Es gibt einen fixen Fertigstellungstermin 
15.12.2021. Es gibt keine Klausel zu Pönalzahlung bei Überschreitung des Fertigstellungs-
termins. Eine Gefahrenquelle könnte sein, dass wenn Nachtragsangebote, wie im Vertrag aus-
gewiesen, innerhalb 30 Tagen nicht beantwortet werden, diese als bestätigt gelten. (Perso-
nalwechsel, Personalmangel etc.) 
 
 

2. Baugenehmigung – Finanzierungsplan 
 

Die eingelangten Angebote, die Dokumentation, die Angebotsauswahl und die Vergabeent-
scheidung sind nachvollziehbar. 
Gesamtkosten: € 1.259.742,00    10% Eigenmittel   
Restdarlehen durch Kommunalkredit Public Consulting (KPC) bezuschusst.  
 

3. Ausführung – Bauleitung 
 

Aktenvermerke sind überwiegend von Baubesuchen/ Tagesberichten vorhanden. Es lagen 
keine Projektfortschrittsberichte; kein Bauzeitplan wie im Aktenvermerk (22.07.21) aufgelis-
tet, vor. Im Aktenvermerk 01.3.22 wird über einen Aktenvermerk vom 15.11.21 gesprochen, 
daher ist ersichtlich, dass manche Aktenvermerke nicht vorliegen. Wesentliche Projektent-
scheidungen sind nicht nachvollziehbar und die Dokumentation dazu ist unvollständig z. B. 
Abweichungen bei Kosten und Terminen mit Begründungen. Bei den vorhandenen Aktenver-
merken der örtlichen Bauaufsicht bzw. der Projektsteuerung sind die wesentlichen Inhalte 
nicht erkennbar und Abweichungen bei Kosten und Terminen mit Begründungen nicht enthal-
ten. Im Vertrag wurde ein Fixpreiszeitraum: Beginn: 31.05.21  Ende: 15.12.21 vereinbart. Es 
ist nicht festgehalten, ob die Verzögerung dem Auftraggeber oder dem Auftragnehmer zuzu-
rechnen ist. Ein Abnahmeprotokoll und eine Fertigstellungsmeldung lagen nicht vor. Unklar 
sind die Leistungen der Planung und Projektsteuerung (Fa. KUP). 

https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/home_6/Bauleitfaden_2018_BF.pdf
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Verbesserungspotentiale/Lösungsansätze: 1-3 
 
Zur Nachweisführung und zur Vergleichbarkeit ist bei der Vertragsgestaltung, auf eine Leis-
tungsbeschreibung und eine Mindestanforderung an zu erstellenden Projektberichten, zu ach-
ten. 
Leistungsänderungen, sowie Projekt– und Planungsentscheidungen sind somit dokumentiert 
und nachvollziehbar. Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden dadurch sichtbar und eine 
rechtzeitige Gegensteuerung ist möglich.  
Bei fehlenden Leistungsbeschreibungen können im Zuge der Bauabwicklung Umplanungen, 
Mehrungen und Minderungen der ausgeschriebenen und beauftragten Mengen und damit 
einhergehende signifikante Kostenerhöhungen und Terminverzögerungen resultieren.  
 
Eine Leistungsbeschreibung der Bauüberwachung und Regelungen in Bezug auf Anreizmotiva-
tion zur partnerschaftlichen Projektabwicklung und zur Kosteneinhaltung sind empfehlens-
wert. 
 

4. Projekt Abrechnung 
Projektkostenaufstellung ist sehr übersichtlich gehalten. Die Abrechnungssumme, Stand 
26.09.22, liegt mit € 1.217 783,05 im Rahmen des Voranschlages. Das Vier Augenprinzip ist 
gegeben. Eine Schlussabrechnung ist noch nicht vorhanden. 
 
Weitere Schritte: 
Die endgültige Abrechnung wird in einer der kommenden Ausschusssitzungen geprüft. 
 

 
Antrag: Berta Reiter-Kolb, MAS 
Der Gemeinderat möge beschließen:  
Der Bericht über die Sitzung des Prüfungsausschusses vom 15. November 2022 wird geneh-
migt. 
 
Art der Abstimmung: Durch Erheben der Hand 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 

3. Bericht über die Sitzung des Prüfungsausschusses vom 7. Februar 2023; Beratung 
und Beschlussfassung 
 
Bericht:  
Am 7. Februar 2023 fand eine Sitzung des Prüfungsausschusses statt, in der nachstehende 
Punkte behandelt wurden: 
 
Der Ablauf der Prüfung orientierte sich an den Phasen eines Bauvorhabens. Mittels einer 
Checkliste wurden die Phasen bzw. Teilprozesse des gesamten Bauprozesses begutachtet. 
(Siehe Anhang) Sie sollen sicherstellen, dass die Grundprinzipien für eine transparente, 
nachvollziehbare und rechtskonforme Abwicklung des Bauvorhabens eingehalten wurde. Wei-
ters werden Verbesserungspotentiale für zukünftige Bauvorhaben aufgezeigt. 
Quelle: Management von öffentlichen Bauprojekte (rechnungshof.gv.at) 
Das Ergebnis der Überprüfung und Bewertung basiert auf den uns vorliegenden Unterlagen 
und auf Informationen der Gemeindeangestellten. 

https://www.rechnungshof.gv.at/rh/home/home_1/home_6/Bauleitfaden_2018_BF.pdf
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1. Planung – Ausschreibung – Genehmigungsplanung – Vergabe – Vertrag 
 

1.1. Die Projektabwicklung zu Planung/Ausschreibung wurde von Two in a Box 
übernommen. 

 
Die Vergabe an das Generalunternehmen und der Subunternehmen ist gut nachvollziehbar - 
Parteiengespräch am 15.09.2020: Anonyme Präsentation  
Von den Subfirmen liegen die Angebote vor und die Vergabe an Subfirmen ist von TWO IN A 
BOX dokumentiert.  
 

1.2. Vertragsgestaltung - Regelungen: 
 
Leistungsbeschreibung ist vorhanden. Regelungen zu erstellenden Projektberichten sind vor-
handen. Eine laufende Kostenermittlung ist im Vertrag verankert. 
 
Es gibt keine fixen Fertigstellungstermine mit einer Ersatzleistungspflicht des Unternehmers 
(definiert mit Schlussabnahme ohne Datum). Es gibt keine Klausel zu Pönalzahlung. Bauver-
tragsänderungen sind sehr vage definiert, z. B. bei maßgeblichen Überschreitungen, rechtzei-
tige Information-diese Formulierungen lassen viel Interpretationsspielraum. 
 
Regelungen zum Rechnungsablauf mit Zuständigkeiten und dem Kontrollumfang sind nicht 
vorhanden. 
 

2. Baugenehmigung – Finanzierungsplan 
 
Ist sehr gut nachvollziehbar. 
 
1. € 726 000,00 ohne Erschwernisse und 
Grundkosten 06.10.2020 

    Gemeinderat: Entscheidung: Two IN A BOX 06.10.2020 

    Bauausschuss/Gemeinderat 2.12.20 02.12.2020 

    Land Genehmigungsplanung 16.02.2021 

    Land: die Kosten anerkannt. 25.02.2021 

    Generalvergabe an Two IN A BOX 02.03.2021 

2. Gemeinderatsbeschluss Erhöhung von     
€ 875.200,00  16.03.2021 
3. Gemeinderatsbeschluss Erhöhung  
von € 875.200,00                                                       06.07.2021      
auf € 1.200.700,00 
 
   Erklärungsschreiben zu Kostenüberschreitung: aus den beiden 
Gewerken 
   Baumeister- Zimmermeisterarbeiten 
   Neuer Finanzierungsplan                                            06.04.2021 
 
   Land letztgültige Zusage                                             31.05.2021  
   Landesbeitrag € 270 480,00 pro Jahr 3 x  (€ 811.440,00)  
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3. Ausführung – Bauleitung 
 

Bau-und Ausstattungsbeschreibung und der Bauzeitplan sind von TWO IN A BOX vorhanden; 
Baustellenberichte/Projektfortschrittsberichte wie im Vertrag festgehalten fehlen. Kostenver-
folgung von TWO IN A BOX positiv. Wesentliche Projektentscheidungen waren nachvollziehbar 
und die Dokumentation dazu ist vorhanden z. B. Abweichungen bei Kosten und Terminen mit 
Begründungen.     
 
Ein Abnahmeprotokoll und eine Fertigstellungsmeldung liegen noch nicht vor. 
 

4. Projektabrechnung 
 
Projektkostenaufstellung ist sehr übersichtlich gehalten. Das Vier Augenprinzip ist gegeben. 
 
Abrechnungssumme Stand 09. Jänner 23 (1,197 809,62) liegt im Rahmen des Voranschlages.  
 

Gerätehalle/Fuhrpark - 
Bauhof  
(Schmiedgraben);  
Priorität I (2020 bis 
2024) 

Geplante   
Gesamtkosten 

Entnahme aus den 
allg.  
Haushaltsrücklagen 

Bedarfszuweisung/KTZ 

€ 1.2 Mill. € 389 200,00 € 811.440,00        

  
Gesamtaufstellung und Schlussabrechnung ist noch nicht vorhanden. 
Anmerkung: Mit der Endabrechnung erfolgt die 3. Bedarfszuweisung  
 
Verbesserungspotentiale/Lösungsansätze:  
 
Je konkreter und verständlicher ein Bauvertrag formuliert ist, desto weniger Interpretations-
spielraum bietet er – und das stärkt die Rechtssicherheit. 
Eine Leistungsplanung mit entsprechendem Zeitrahmen ist für den Auftraggeber wichtig und 
deshalb sollte diese unbedingt in einem Bauvertrag integriert werden. Dabei sollten nicht nur 
der Baubeginn, sondern auch Termine für einzelne Teilleistungen und die Fertigstellung des 
Bauwerkes vereinbart werden. 
Der Auftraggeber kann somit auf zeitnahe und vollständige Vertragserfüllung achten und die-
se einfordern. Bei großen Bauprojekten könnte ein externes Projektcontrolling von Vorteil sein. 
 
Damit die Fertigstellungsanzeige und Benützungsbewilligung nicht verzögert werden, sind die 
Unterlagen für die Erfüllung der Auflagen zeitnah einzufordern, denn die letztgültige Zuwei-
sung (Bedarfszuweisung) ist an die Schlussabnahme und an die Gesamtabrechnung ge-
knüpft.Eine Terminverzögerung kann zu signifikanten Kostenerhöhungen führen, weil eine 
Zwischenfinanzierung notwendig ist. 
 
Regelungen in Bezug auf Anreizmotivation zur partnerschaftlichen Projektabwicklung und zur 
Termin- und Kosteneinhaltung sind empfehlenswert. 
 
Weitere Schritte: 
Die endgültige Abrechnung wird in einer der kommenden Ausschusssitzungen geprüft. 
 
 
Antrag: Berta Reiter-Kolb, MAS 
Der Gemeinderat möge beschließen:  
Der Bericht über die Sitzung des Prüfungsausschusses vom 07. Februar 2023 wird genehmigt. 
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Art der Abstimmung: Durch Erheben der Hand 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 

4. Bericht über die Sitzung des Prüfungsausschusses vom 20. März 2023; Beratung 
und Beschlussfassung 
 
Bericht:  
Am 20. März 2023 fand eine Sitzung des Prüfungsausschusses statt, in der nachstehende 
Punkte behandelt wurden: 
 
1. Prüfung des Rechnungsabschlusses der Gemeinde Lichtenberg für das Finanzjahr 2022 
 
A) Gemeindesteuern - Festsetzung der Hebesätze für das Finanzjahr 2022 
Im Sinne des § 47 Abs. 4 der O.Ö. Gemeindehaushaltsordnung (GHO) i. d. F. wird hiermit be-
kannt gegeben, dass nachstehend angeführte Hebesätze der Gemeindesteuern bzw. Abgaben 
und Gebühren während des Finanzjahres 2022 in Geltung gestanden sind.  
 

Die Hebesätze des Finanzjahres 2022 haben betragen: 
 

Grundsteuer für Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe:  500 v.H.d. Steuermessbetrag 
Grundsteuer für Grundstücke (B):  500 v.H.d. Steuermessbetrag 
 

 
 

 
 

B) Rechnungsabschluss - Allgemein 
 

Die Erstellung des Rechnungsabschlusses erfolgte nach den Richtlinien der Voranschlags- 
und Rechnungsabschlussverordnung - VRV. 2015, i.d.g.F., sowie nach den Bestimmungen der 
Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. und der Gemeindehaushaltsordnung GHO. 
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Dabei wurden vor allem die Grundsätze der/des 
 

1. Jährlichkeit;  
2. Genauigkeit und Vollständigkeit;  
3. Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit;  
4. Bruttoveranschlagung;  
5. Vorherigkeit 

 

beachtet.  
 
Quelle: OÖ. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO) § 3; Voranschlags- u. Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015 § 7 

 
a) Ergebnisrechnung 
 
Die Ergebnisrechnung (interne Vergütungen enthalten) weist  
 
  Erträge von    7.634.191,86 €  und 
  Aufwendungen von    6.595.107,17 €  
aus.  
 

 
 
Berechnungsmethode: Erträge je Bereichsbudget Summe 21 
  Aufwendungen je Bereichsbudget Summe 22 
  Haushaltsrücklagen Gesamtsumme; (Seite 51-72 bzw. Seite 273-274) 
 
b) Liquide Mittel 
 
§ 20 Liquide Mittel (VRV 2015) 
 
Liquide Mittel umfassen Kassen- und Bankguthaben sowie kurzfristige Termineinlagen; diese 
sind zum Nominalwert zu bewerten. Als Zahlungsmittelreserven vorgesehene liquide Mittel 
sind gesondert auszuweisen. 



 

Seite 10 von 34 

 
 
 

c) Finanzierungsrechnung 
 
Die Finanzierungsrechnung (interne Vergütungen enthalten) weist  
 
 Einzahlungen von € 8.273.311,75 und 
 Auszahlungen von € 7.134.066,79 
 
aus.  
 

 
 
Berechnungsmethode: 
  Einzahlungen je Bereichsbudget Summe 31, 33, 35 
 Auszahlungen je Bereichsbudget Summe 32, 34, 36 
 Seite 73-114 
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d) Vermögensrechnung 
 

 
 
e) Haushaltsrücklagen (HRL) – Zahlungsmittelreserven (ZMR) 
 
§ 18 (OÖ.GHO) 
Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven 
 
(1) Soweit es die finanzielle Lage der Gemeinde gestattet und der Haushaltsausgleich 
dadurch nicht gefährdet wird, sollen Haushaltsrücklagen angelegt werden, denen der Ge-
meinderat eine bestimmte Zweckwidmung geben kann, oder jährliche Zuführungen zu diesen 
veranschlagt werden. Die Bildung von Haushaltsrücklagen ist nur mit gleichzeitiger Dotierung 
von Zahlungsmittelreserven zulässig. 
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f) Finanzschulden/Schuldendienst 
 
§ 32. (VRV 2015) 
Finanzschulden sind alle Geldverbindlichkeiten, die zu dem Zwecke eingegangen werden, der 
Gebietskörperschaft die Verfügungsmacht über Geld zu verschaffen. Die bloße Hingabe von 
Schatzscheinen oder sonstigen Verpflichtungsscheinen zur Sicherstellung, sowie Verbind-
lichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten begründen keine Finanzschulden. 
 

 
………………………… 
 
g) Rückstellungen 
 
§ 28. (VRV 2015) 
(1) Rückstellungen sind für Verpflichtungen der Gebietskörperschaft anzusetzen, wenn: 
 1.  die Verpflichtung bereits vor dem Rechnungsabschlussstichtag besteht und 
 2.  das Verpflichtungsereignis bereits vor dem Rechnungsabschlussstichtag ein-

getreten ist und 

3.  die Erfüllung der Verpflichtung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu Mit-
telverwendungen der Gebietskörperschaft führen wird und 

 4.  die Höhe der Verpflichtung verlässlich ermittelbar ist. 
 
(2) Kurzfristige Rückstellungen sind zu ihrem voraussichtlichen Zahlungsbetrag, der zur Erfül-
lung der gegenwärtigen Verpflichtung erforderlich ist, zu bewerten. Langfristige Rückstellun-
gen sind zu ihrem Barwert zu bewerten. Die Bewertung der Rückstellungen für Abfertigungen 
und Jubiläen hat nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren mit der durch Umlauf gewichteten 
Durchschnittsrendite für Bundesanleihen (UDRB) am Rechnungsabschlussstichtag zu erfol-
gen. 
 
(3) Zu den kurzfristigen Rückstellungen zählen jedenfalls: 
 1.  Rückstellungen für Prozesskosten, 
 2.  Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (Bescheide), wenn deren Wert 

jeweils zumindest 5 000 Euro beträgt und 
 3.  Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube. 
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(4) Zu den langfristigen Rückstellungen zählen jedenfalls: 
 1.  Rückstellungen für Abfertigungen, 
 2.  Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen, 
 3.  Rückstellungen für Haftungen, 
 4.  Rückstellungen für die Sanierungen von Altlasten, 
 5.  Rückstellungen für Pensionen (bei Ausübung des Wahlrechts nach § 31) und 
 6.  sonstige langfristige Rückstellungen, wenn deren Wert jeweils mindestens 

10 000 Euro beträgt. 
 

 
 
h) Forderungen 
 
§ 21. (VRV 2015) 
(1) Forderungen sind Ansprüche der Gebietskörperschaft auf den Empfang von Geldleistun-
gen. Kurzfristige Forderungen und langfristige, verzinste Forderungen sind zum Nominalwert 
zu bewerten. Langfristige, unverzinste Forderungen sind zum Barwert zu bewerten, wenn de-
ren Wert 10 000 Euro übersteigt. 
(2) Einzelwertberichtigungen auf Forderungen sind bei teilweiser oder vollständiger Unein-
bringlichkeit der Forderung zu erfassen. Forderungen sind unter Berücksichtigung allfälliger 
Umsatzsteuerrückforderungen auszubuchen, sobald die Uneinbringlichkeit endgültig fest-
steht. 
 

 

 
i) Verbindlichkeiten 
 
§ 26. (VRV 2015) 
(1) Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen der Gebietskörperschaft zur Erbringung von Geld-

leistungen auf die ein Dritter einen vertraglichen oder gesetzlichen Anspruch auf Zahlung 
erlangt hat, welche dem Grunde und der Höhe nach feststehen. 
 

(2) Verbindlichkeiten sind zu ihrem Zahlungsbetrag zu bewerten. 
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j) Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 
 

 
 
C) Investive Gebarung 
 
§ 6 (OÖ. GHO) 
Investive Einzelvorhaben und sonstige Investitionen 
 
Neben Mittelaufbringungen und -verwendungen für die laufende Haushaltsführung umfasst 
der Gemeindevoranschlag auch Mittelaufbringungen und -verwendungen für investive Einzel-
vorhaben und sonstige Investitionen. Diese sind mit folgenden alphanumerischen Codes zu 
kennzeichnen: 
 

1. 1xxxxxx = investive Einzelvorhaben; 

2. 2xxxxxx = sonstige Investitionen. 
 
 

 
(2) Ein investives Einzelvorhaben ist eine Maßnahme, für die Schuldaufnahmen oder Bedarfs-
zuweisungen in Anspruch genommen werden oder die der Art nach lediglich vereinzelt vor-
kommt oder der Höhe nach den üblichen Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit erheblich 
überschreitet. 
(3) Eine sonstige Investition ist eine aktivierungspflichtige Mittelverwendung, die keinem in-
vestiven Einzelvorhaben zuzuordnen ist. 
(4) Jedes investive Einzelvorhaben muss ausgeglichen erstellt werden (Einzeldeckungsprin-
zip). Solche Vorhaben dürfen im laufenden Haushaltsjahr nur insoweit begonnen und fortge-
führt werden, als die dafür vorgesehenen Mittelaufbringungen vorhanden oder rechtlich und 
tatsächlich gesichert sind. 
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1. Investive Einzelvorhaben – Salden Finanzierungsergebnisse 
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Sämtliche Fragen der Ausschussmitglieder wurden laut Beilagen behandelt und beantwortet 
(Herrn Pesendorfer) Siehe Anlage A - Frageliste und Anlage B – Gemeindekennzahlen. 
 
2. Projektprüfung: offene Punkte ad) Rückhaltebecken und Fuhrpark 
 
Beantwortung der offenen Fragen Fuhrpark: 

 Fertigstellungstermin: 31.12.2022 

 Schlussabnahme, schriftl. Schlussberichte: offen 

 Gesamtaufstellung der bis dato entstandenen Kosten: Euro 1.106.346,33 

 Letztgültige Abrechnungen: offen 

 Fuhrpark: Einsicht in das Bautagebuch: keine Auffälligkeiten ersichtlich 
 
Beantwortung der offenen Fragen Rückhaltebecken: 

 Fertigstellungstermine: offen 

 Schlussabnahme, schriftl. Schlussberichte: offen 

 Gesamtaufstellung der bis dato entstandenen Kosten: Euro 1.261.495,22 

 Letztgültige Abrechnungen: offen 
 
3. Beschlussfassung des Prüfberichtes über die Sitzung vom 20. März 2023 
 
Die Mitglieder des Prüfungsausschusses der Gemeinde Lichtenberg genehmigen die Verhand-
lungsschrift/Bericht vom 20. März 2023, welche während der Sitzung zur Einsicht aufgelegen 
ist und keine Einwendungen eingebracht wurden. 
 
4. Allfälliges 
 
Der Rechnungsabschluss des Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Lichten-
berg & Co KG  wurde nicht geprüft und auf die nächste Sitzung verschoben. Begründung: Der 
Rechnungsabschluss 2022 wurde nicht zeitgerecht den Ausschussmitgliedern zur Verfügung 
gestellt. 
 

Prüfergebnis: 
 
Der Prüfungsausschuss hat den vorgelegten Entwurf des Rechnungsabschlusses der Gemein-
de Lichtenberg für das Finanzjahr 2022 nach Maßgabe der Bestimmungen des § 91 Oö. Ge-
meindeordnung 1990 geprüft. Die Prüfungstätigkeit hat keine Beanstandungen ergeben; die 
sachliche und rechnerische Richtigkeit wurde festgestellt.  
 
 
Antrag: Berta Reiter-Kolb, MAS 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
Der Bericht über die Sitzung des Prüfungsausschusses vom 20.3.2023 wird genehmigt. 
 
Art der Abstimmung: Durch Erheben der Hand 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
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5. Genehmigung des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2022; Beratung und 
Beschlussfassung 

 
Bericht: 
Der Rechnungsabschluss der Gemeinde Lichtenberg für das Finanzjahr 2022 wurde nach den 
Vorgaben der Voranschlags- und Rechnungsverordnung 2015 (VRV 2015) erstellt und liegt im 
Entwurf vor. Das Buchhaltungssystem besteht aus folgenden drei Komponenten: Dem Ergeb-
nis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt. 

 Im Ergebnishaushalt sind Wertzuwächse (Erträge) und Werteinsätze (Aufwände) eines 
Finanzjahres unabhängig vom konkreten Zeitpunkt der Zahlung darzustellen.  

 Im Finanzierungshaushalt sind Einzahlungen (Zufluss an liquiden Mitteln) und Auszah-
lungen (Abfluss von liquiden Mitteln) in einem Finanzjahr auszuweisen.  

 Der Vermögenshaushalt wird als Vermögensrechnung geführt und weist Bestände und 
laufende Änderungen von Vermögen, Fremdmitteln und Nettovermögen aus.  

 

Er wurde vom Prüfungsausschuss im Sinne des § 91 Oö. Gemeindeordnung 1990 am 20. März 
2023 geprüft und für in Ordnung befunden. Anschließend lag der gegenständliche Entwurf für 
die Dauer von zwei Wochen (13. März bis 28. März 2022) zur öffentlichen Einsicht am Ge-
meindeamt auf und war darüber hinaus auf der Homepage der Gemeinde abrufbar. 
 

Das Finanzjahr 2022 wurde mit den nachstehend angeführten Ergebnissen abgeschlossen: 
 

A) Gemeindesteuern - Festsetzung der Hebesätze für das Finanzjahr 2022 
Im Sinne des § 47 Abs. 4 der O.Ö. Gemeindehaushaltsordnung (GHO) i. d. F. wird hiermit be-
kannt gegeben, dass nachstehend angeführte Hebesätze der Gemeindesteuern bzw. Abgaben 
und Gebühren während des Finanzjahres 2022 in Geltung gestanden sind.  
 

Die Hebesätze des Finanzjahres 2022 haben betragen: 
 

Grundsteuer für Land- und Forstwirtschaftliche Betriebe:  500 v.H.d. Steuermessbetrag 
Grundsteuer für Grundstücke (B):  500 v.H.d. Steuermessbetrag 
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B) Rechnungsabschluss - Allgemein 
 
Die Erstellung des Rechnungsabschlusses erfolgte nach den Richtlinien der Voranschlags- 
und Rechnungsabschlussverordnung - VRV. 2015, i.d.g.F., sowie nach den Bestimmungen der 
Gemeindeordnung 1990 i.d.g.F. und der Gemeindehaushaltsordnung GHO. 
 

Dabei wurden vor allem die Grundsätze der/des 
 

6. Jährlichkeit;  
7. Genauigkeit und Vollständigkeit;  
8. Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit;  
9. Bruttoveranschlagung;  
10. Vorherigkeit 

 

beachtet.  
 
Quelle: OÖ. Gemeindehaushaltsordnung (Oö. GHO) § 3; Voranschlags- u. Rechnungsabschlussverordnung 2015 (VRV 2015 § 7 

 
a) Ergebnisrechnung 
 
Die Ergebnisrechnung (interne Vergütungen enthalten) weist  
 
  Erträge von    7.634.191,86 €  und 
  Aufwendungen von    6.595.107,17 €  
aus.  
 

 
 
Berechnungsmethode: Erträge je Bereichsbudget Summe 21 
  Aufwendungen je Bereichsbudget Summe 22 
  Haushaltsrücklagen Gesamtsumme; (Seite 51-72 bzw. Seite 273-274) 
 
b) Liquide Mittel 
 

§ 20 Liquide Mittel (VRV 2015) 
 
Liquide Mittel umfassen Kassen- und Bankguthaben sowie kurzfristige Termineinlagen; diese 
sind zum Nominalwert zu bewerten. Als Zahlungsmittelreserven vorgesehene liquide Mittel 
sind gesondert auszuweisen. 
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c) Finanzierungsrechnung 
 
Die Finanzierungsrechnung (interne Vergütungen enthalten) weist  
 
 Einzahlungen von € 8.273.311,75 und 
 Auszahlungen von € 7.134.066,79 
 
aus.  
 

 
 
Berechnungsmethode: 
  Einzahlungen je Bereichsbudget Summe 31, 33, 35 
 Auszahlungen je Bereichsbudget Summe 32, 34, 36 
 Seite 73-114 
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d) Vermögensrechnung 
 

 
 
e) Haushaltsrücklagen (HRL) – Zahlungsmittelreserven (ZMR) 
 

§ 18 (OÖ.GHO) 
Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven 

 
(1) Soweit es die finanzielle Lage der Gemeinde gestattet und der Haushaltsausgleich 

dadurch nicht gefährdet wird, sollen Haushaltsrücklagen angelegt werden, denen der 
Gemeinderat eine bestimmte Zweckwidmung geben kann, oder jährliche Zuführungen 
zu diesen veranschlagt werden. Die Bildung von Haushaltsrücklagen ist nur mit 
gleichzeitiger Dotierung von Zahlungsmittelreserven zulässig. 
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f) Finanzschulden/Schuldendienst 
 

§ 32. (VRV 2015) 
Finanzschulden sind alle Geldverbindlichkeiten, die zu dem Zwecke eingegangen werden, der 
Gebietskörperschaft die Verfügungsmacht über Geld zu verschaffen. Die bloße Hingabe von 
Schatzscheinen oder sonstigen Verpflichtungsscheinen zur Sicherstellung, sowie Verbind-
lichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten begründen keine Finanzschulden. 
 

 
………………………… 
 
g) Rückstellungen 
 

§ 28. (VRV 2015) 
(1) Rückstellungen sind für Verpflichtungen der Gebietskörperschaft anzusetzen, wenn: 
 1.  die Verpflichtung bereits vor dem Rechnungsabschlussstichtag besteht und 
 2.  das Verpflichtungsereignis bereits vor dem Rechnungsabschlussstichtag ein-

getreten ist und 
3.  die Erfüllung der Verpflichtung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu Mit-
telverwendungen der Gebietskörperschaft führen wird und 

 4.  die Höhe der Verpflichtung verlässlich ermittelbar ist. 
 
(2) Kurzfristige Rückstellungen sind zu ihrem voraussichtlichen Zahlungsbetrag, der zur Erfül-
lung der gegenwärtigen Verpflichtung erforderlich ist, zu bewerten. Langfristige Rückstellun-
gen sind zu ihrem Barwert zu bewerten. Die Bewertung der Rückstellungen für Abfertigungen 
und Jubiläen hat nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren mit der durch Umlauf gewichteten 
Durchschnittsrendite für Bundesanleihen (UDRB) am Rechnungsabschlussstichtag zu erfol-
gen. 
 
(3) Zu den kurzfristigen Rückstellungen zählen jedenfalls: 
 1.  Rückstellungen für Prozesskosten, 
 2.  Rückstellungen für ausstehende Rechnungen (Bescheide), wenn deren Wert 

jeweils zumindest 5 000 Euro beträgt und 
 3.  Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube. 
 
(4) Zu den langfristigen Rückstellungen zählen jedenfalls: 
 1.  Rückstellungen für Abfertigungen, 
 2.  Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen,
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 3.  Rückstellungen für Haftungen, 
 4.  Rückstellungen für die Sanierungen von Altlasten, 
 5.  Rückstellungen für Pensionen (bei Ausübung des Wahlrechts nach § 31) und 
 6.  sonstige langfristige Rückstellungen, wenn deren Wert jeweils mindestens 

10 000 Euro beträgt. 
 

 
 
h) Forderungen 
 

§ 21. (VRV 2015) 
(1) Forderungen sind Ansprüche der Gebietskörperschaft auf den Empfang von Geldleistun-
gen. Kurzfristige Forderungen und langfristige, verzinste Forderungen sind zum Nominalwert 
zu bewerten. Langfristige, unverzinste Forderungen sind zum Barwert zu bewerten, wenn de-
ren Wert 10 000 Euro übersteigt. 
(2) Einzelwertberichtigungen auf Forderungen sind bei teilweiser oder vollständiger Unein-
bringlichkeit der Forderung zu erfassen. Forderungen sind unter Berücksichtigung allfälliger 
Umsatzsteuerrückforderungen auszubuchen, sobald die Uneinbringlichkeit endgültig fest-
steht. 
 

 
 
i) Verbindlichkeiten 
 

§ 26. (VRV 2015) 
(2) Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen der Gebietskörperschaft zur Erbringung von Geld-

leistungen auf die ein Dritter einen vertraglichen oder gesetzlichen Anspruch auf Zahlung 
erlangt hat, welche dem Grunde und der Höhe nach feststehen. 
 

(2) Verbindlichkeiten sind zu ihrem Zahlungsbetrag zu bewerten. 
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j) Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit 
 

 
 
C) Investive Gebarung 
 

§ 6 (OÖ. GHO) 
Investive Einzelvorhaben und sonstige Investitionen 

 
Neben Mittelaufbringungen und -verwendungen für die laufende Haushaltsführung umfasst 
der Gemeindevoranschlag auch Mittelaufbringungen und -verwendungen für investive Einzel-
vorhaben und sonstige Investitionen. Diese sind mit folgenden alphanumerischen Codes zu 
kennzeichnen: 
 

1. 1xxxxxx = investive Einzelvorhaben; 

2. 2xxxxxx = sonstige Investitionen. 
 
 

(2) Ein investives Einzelvorhaben ist eine Maßnahme, für die Schuldaufnahmen oder Bedarfs-
zuweisungen in Anspruch genommen werden oder die der Art nach lediglich vereinzelt vor-
kommt oder der Höhe nach den üblichen Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit erheblich 
überschreitet. 
(3) Eine sonstige Investition ist eine aktivierungspflichtige Mittelverwendung, die keinem in-
vestiven Einzelvorhaben zuzuordnen ist. 
(4) Jedes investive Einzelvorhaben muss ausgeglichen erstellt werden (Einzeldeckungsprin-
zip). Solche Vorhaben dürfen im laufenden Haushaltsjahr nur insoweit begonnen und fortge-
führt werden, als die dafür vorgesehenen Mittelaufbringungen vorhanden oder rechtlich und 
tatsächlich gesichert sind. 
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1. Investive Einzelvorhaben – Salden Finanzierungsergebnisse 
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Folgende Änderungen bzw. Korrekturen wurden während der Auflage durchgeführt und sind 
in den nachstehenden Beschluss eingearbeitet. 
 
0.000000+287…            287,40  ZW 5   Bawag PSK Rg.Fa.Gemdat  
2.940000+861300  - 63.992,00 ZW 1   Umbuchung Land OÖ. Sonder BZ 2022 
2.940000+861400            + 63.992,00  
 
 

Antrag: Martin Kogler 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
 

1. Die Ergebnisrechnung der Gemeinde Lichtenberg für das Finanzjahr 2022 wird in der 

vorliegenden Fassung genehmigt. 

 

Die Ergebnisrechnung (interne Vergütungen u. HRL enthalten) weist  
 

 Erträge von  €   7,634.191,86 und 
 Aufwendungen von €   6,595.107,17 
 

aus.  
 

2. Die Finanzierungsrechnung der Gemeinde Lichtenberg für das Finanzjahr 2022 wird in 

der vorliegenden Fassung genehmigt.  
 

Die Finanzierungsrechnung (interne Vergütungen enthalten) weist  
 

 Einzahlungen von  €   8.273.311,75 und 
 Auszahlungen von  €   7.134.066,79 
 

aus.  
 

3. Der Vermögensrechnung der Gemeinde Lichtenberg für das Finanzjahr 2022 wird in der 

vorliegenden Fassung genehmigt.  
 

Die Vermögensrechnung weist  
 

 AKTIVA von   €   36.141.819,92 und 
 PASSIVA von  €   36.141.819,92 
 

aus.  
 
Art der Abstimmung: Durch Erheben der Hand 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 

6. Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Lichtenberg & Co KG, Jahres-
abschluss für das Finanzjahr 2022; Kenntnisnahme 
 
Dieser Tagesordnungspunkt wurde zu Beginn der Sitzung (vor Eintritt in die Tagesordnung) 
abgesetzt. 
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7. Prüfungsbericht zum 1. Nachtragsvoranschlag 2022; Kenntnisnahme 

 
Bericht: 
Im Sinne der Bestimmungen des § 99 Abs. 2 der Oö. Gemeindeordnung i.d.g.F sind die Prü-
fungsberichte der Bezirkshauptmannschaft über Gemeindevoranschläge und Rechnungsab-
schlüsse dem Gemeinderat in der jeweils nächsten Sitzung zur Kenntnis zu bringen. Der ge-
genständliche Prüfungsbericht der BH Urfahr-Umgebung vom 25. Jänner 2023, 
Gz.: BHUUGem-2022-286460/64-SDO, setzt sich mit dem 1. Nachtragsvoranschlag der Ge-
meinde Lichtenberg für das Finanzjahr 2022 auseinander und beleuchtet unter anderem die 
wirtschaftliche Situation, die Haushaltsrücklagen, die Fremdfinanzierung, die Verwendung 
von gesetzlich gebundenen Einzahlungen und den Dienstpostenplan. Des Weiteren befasst er 
sich mit der investiven Gebarung und enthält eine Analyse des mittelfristigen Ergebnis- und 
Finanzplanes. 
 
Im Prüfungsbericht wurde unter den Schlussbemerkungen angemerkt, dass der vorgelegte 
Nachtragsvoranschlag nicht zur Kenntnis genommen werden kann, da dieser Elemente ent-
hält, die gesetzlichen Bestimmungen widersprechen. 
 
Aufgrund des bereits abgelaufenen Haushaltsjahres 2022 liegen die Voraussetzungen für 
eine Aufhebung eines gesetzwidrigen Nachtragsvoranschlages gemäß § 101 Oö. GemO 1990 
nicht mehr vor. Folglich wird seitens der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung kein wei-
teres Verfahren mehr eingeleitet. Die im Bericht angeführten Feststellungen sind zu beachten. 
Beanstandete Punkte sind jedenfalls bis zur Erstellung des Rechnungsabschlusses 2022 zu 
bereinigen. 
 
 

Antrag: Bgm. Daniela Durstberger 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
Der Prüfungsbericht der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung vom 25. Jänner 2023 über 
den 1. Nachtragsvoranschlag der Gemeinde Lichtenberg für das Finanzjahr 2022 wird zur 
Kenntnis genommen. 
 
Art der Abstimmung: Durch Erheben der Hand 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 

8. Musikverein Pöstlingberg - Lichtenberg - Ansuchen um Gewährung einer Subven-
tion für 2023; Beratung und Beschlussfassung 
 
Bericht:  
Mit Schreiben vom 20. März 2023 brachte der Musikverein Pöstlingberg - Lichtenberg ein An-
suchen um Gewährung einer Subvention in Höhe von 4.000 € für das Jahr 2023 ein. Die bean-
tragte Förderung findet Verwendung für die Deckung der laufenden Kosten, wie Aus- und Wei-
terbildung der Mitglieder, Nachwuchsarbeit, Anschaffung bzw. Verleihung von Instrumenten, 
insbesondere jedoch für Miet-, Verwaltungs- und Betriebskosten für das Proben- und Vereins-
lokal im Turm am Pöstlingberg. Derzeit bewegen sich diese Kosten bei jährlich rd. 2.300 € für 
Miete und Verwaltung und rd. 8.200 € für Betriebskosten.  
 
In den vergangenen Jahren wurde seitens des Gemeinderates eine Fördersumme von 3.000 € 
gewährt. Um die gestiegenen Kosten einigermaßen decken zu können, ersucht der Musikver-
ein nun um jenen höheren Förderbetrag. 
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Die letzte Erhöhung der Subvention an den Musikverein erfolgte im Jahr 2016 (bis 2015 be-
trug die Förderung jährlich 2.000 €). 
 
 
Antrag: Vzbgm. Melanie Wöss 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
Dem Ansuchen des Musikvereines Pöstlingberg - Lichtenberg um Gewährung einer Subvention 
in Höhe von 4.000 € für das Jahr 2023 wird entsprochen. Die Auszahlung der Fördersumme 
erfolgt nach Vorlage entsprechender Verwendungsnachweise. 
 
Art der Abstimmung: Durch Erheben der Hand 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 

9. Patsch Brigitte - Antrag auf Änderung des Flächenwidmungsplanes inkl. Örtlichem 
Entwicklungskonzept für ein Teilstück der Parzelle 837/11; Beratung und Beschluss-
fassung 

 
Bericht:  
Herr Thomas Patsch beabsichtigte Anfang März 2021 eine Baubewilligung für eine Garage 
(mind. 4 Kraftfahrzeuge) auf der Parzelle 837/11 zu beantragen. Aufgrund der derzeitigen 
Sonderwidmung Sportstätte auf dem betroffenen Teil der Parzelle ist ein derartiges Bauvor-
haben nicht zulässig. 
 
Der Tennisplatz, welcher sich auf der Parzelle befindet, liegt bereits seit Jahren brach und soll 
nun entfernt werden um eine Umwidmung zu ermöglichen. Der entsprechende Antrag auf Um-
widmung wurde am 08.03.2021 von Frau Brigitte Patsch gestellt. Nach der erfolgten Umwid-
mung soll im Bereich des derzeitigen Autoabstellplatzes eine Garage für 3 PKW und ein Cam-
ping Van errichtet werden.Die Thematik wurde bei der Planungsausschusssitzung am 
22.04.2021 besprochen und befürwortet. Bei der Sitzung des Gemeinderates am 11.05.2021 
wurde die Einleitung der Umwidmung beschlossen. Allerdings war die Änderung des ÖEK 
nicht Teil des Beschlusses und musste verfahrenstechnisch daher vom Gemeinderat noch 
nachgeholt werden. Dieser Beschluss erfolgte dann in der Sitzung am 14.12.2021.  
 
Nach dem erfolgten Stellungnahmeverfahren, aufgrund dessen eine Anpassung der Unterla-
gen notwendig wurde, wurden diese ab dem 27.05.2022 für 4 Wochen zur öffentlichen Ein-
sichtnahme aufgelegt. Da es zu keinerlei Einwendungen kam, sollte die Genehmigung der 
Umwidmung vom Gemeinderat in der Sitzung am 28.06.2022 beschlossen werden. Der Ta-
gesordnungspunkt wurde allerdings abgesetzt da der für die Umwidmung notwendige Bau-
landsicherungsvertrag von Frau Brigitte Patsch nicht unterzeichnet wurde.  
 
Es war nie das Anliegen von Frau Patsch ein neues (zweites) Wohngebäude zu errichten. Dies 
hat sie in ihren Schreiben vom 27.06.2022 bzw. 14.07.2022 sowie bei ihrer Vorsprache am 
21.09.2022 verdeutlicht. Daher wurde ein Lokalaugenschein mit Herrn DI Eckmayr, Herrn DI 
Brandmayr und der Gemeinde vertreten durch Frau Bürgermeisterin Frau Daniela Durstberger 
und Herrn Seisenbacher (Bauamt) vor Ort vereinbart um über die Möglichkeiten zu diskutie-
ren. 
 
Es wurde dabei klar kommuniziert, dass wenn die Gesamtfläche umgewidmet werden soll, 
unter allen Umständen ein Baulandsicherungsvertrag notwendig ist. Nach einigen Diskussio-
nen wurde seitens von Frau Patsch zugesagt, dass nun nur eine geringe Fläche (max. 300m²) 
umgewidmet werden soll. Somit bliebe eine Fläche von ca. 900m² für eine spätere Umwid-
mung übrig – welche auf Grund der Größe eine vernünftige Parzellengröße darstellen würde. 
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Sollte diese in Zukunft umgewidmet werden ist auf jeden Fall ein Baulandsicherungsvertrag 
abzuschließen. Die neue zu widmende Fläche solle sich im Bereich des Hauszuganges neben 
(inkl.) dem bestehenden Carport befinden.  
 
Die Verfahrensunterlagen wurden entsprechend dieser Vorgaben angepasst und mit den zu-
ständigen Herren des Amtes der OÖ Landesregierung abgestimmt. Nach der erfolgten Anpas-
sung der Unterlagen, wurden diese ab dem 30.01.2023 für 4 Wochen nochmals zur öffentli-
chen Einsichtnahme aufgelegt. 
 
Da es zu keinerlei Einwendungen kam, kann die Genehmigung der Umwidmung vom Gemein-
derat beschlossen werden. 
 
Im Bezug auf die Stellungnahme der Wildbachverbauung wird festgehalten dass im Bereich 
wo die Widmung „Grünland Grünzug Gz1“ vorgesehen ist, mittel- bis langfristig wieder ein 
natürliches Bachufer entstehen soll. 
 
Dem Gremium wird eine planliche Darstellung der betreffenden Parzelle präsentiert. 
 
 
Antrag: Dr. Thomas Bohaumilitzky 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
Die Änderung der Flächenwidmung sowie des Örtlichen Entwicklungskonzeptes für einen Teil-
bereich der Parzelle Nr. 837/11 KG Lichtenberg wird genehmigt. 
 
Art der Abstimmung: Durch Erheben der Hand 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 
 

10. Pötscher Markus - Antrag auf Änderung des Flächenwidmungsplanes für einen 
Teilbereich des Grundstücks 1358/11 KG Lichtenberg; Beratung und Beschlussfas-
sung 
 
Hinweis: Gem. § 64 OÖ Gemeindeordnung nimmt Mario Merwald, MSC MBA seine Befangen-
heit wahr. 
 
Bericht:  
Herr Markus Pötscher hat am 09.07.2021 eine Umwidmung einer Teilfläche der Parzelle 
1358/11 KG Lichtenberg von Grünland auf Bauland Wohngebiet beantragt. 
Das Flächenausmaß der gewünschten Umwidmung beträgt in etwa 83 m² und soll es Herrn 
Pötscher laut Antrag ermöglichen, eine „vernünftige“ Gartenhütte zu errichten.  
 
Die angestrebte Widmungserweiterung wurde vom Planungsausschuss bei seiner Sitzung am 
22.11.2021 sehr kritisch gesehen. Im Bereich der „Astergrabensiedlung“ soll zurzeit kein 
neues Bauland geschaffen werden. Aufgrund der Geringfügigkeit des Änderungswunsches 
können sich die Mitglieder des Planungsausschusses allerdings eine Umwidmung vorstellen.  
 
Die betroffene Fläche ist Teil einer Grünzone des Regionalen Raumordnungsprogramms Linz-
Umland 3. Als nächsten Schritt wurde daher eine Vorab-Stellungnahme des Landes Oberös-
terreich eingeholt, ob eine Umwidmung seitens des Landes in diesem Bereich überhaupt in 
Frage kommt.  
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Herr DI Eckmayr hat sich vor Abgabe einer ersten Einschätzung vor Ort die Situation angese-
hen. Er sieht aus Sicht des Naturschutzes kein Problem und denkt auch, dass der Eingriff in 
die regionale Grünzone aufgrund der Geringfügigkeit passen sollte.  
 
Der Planungsausschuss sprach sich in seiner Sitzung am 13.06.2022 für die Änderung der 
Flächenwidmung sowie des örtlichen Entwicklungskonzeptes für einen Teilbereich des Grund-
stücks 1358/11 KG Lichtenberg aus. Bei der Sitzung des Gemeinderates am 28.06.2022 wur-
de die Einleitung der Umwidmung beschlossen. 
 
Im Stellungnahmeverfahren wurde in der zusammenfassenden Stellungnahme (eingelangt am 
31.10.2022) von Herrn DI Sandner vom Amt der OÖ Landesregierung gefordert, dass die Ge-
meinde den Baukonsens des Baubestandes auf der gegenständlichen Umwidmungsfläche zu 
prüfen hat. Auf dem aktuell vorliegenden Orthofoto ist ersichtlich ist, dass sich offenbar ein 
Teil eines Bauwerks (wahrscheinlich Swimming Pool) auf dem Grundstück 1358/11 Kg Lich-
tenberg befindet.  
 
Von der Gemeinde wurde daher überprüft ob ein Baukonsens für das Bauwerk besteht. Hierzu 
konnten keinerlei Unterlagen gefunden werden – daher wurde am 24.11.2022 ein Lokalau-
genschein durchgeführt welcher offenlegte, dass das Bauwerk abgetragen wurde. Somit ist 
kein Baubestand in der gegenständlichen Umwidmungsfläche vorhanden – dies wurde in ei-
nem Aktenvermerk (mit entsprechenden Fotos) dokumentiert. 
 
Nach der erfolgten Überprüfung, wurden die Verfahrensunterlagen ab dem 09.01.2023 für 4 
Wochen zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt. 
 
Da es zu keinerlei Einwendungen kam, kann die Genehmigung der Umwidmung vom Gemein-
derat beschlossen werden. 
 
Anhand eines Planes wird die betreffende Fläche veranschaulicht. 
 
 
Antrag: Dr. Thomas Bohaumilitzky 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
Die Änderung der Flächenwidmung für einen Teilbereich des Grundstückes 1358/11 KG Lich-
tenberg wird genehmigt. 
 
Art der Abstimmung: Durch Erheben der Hand 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen (Hinweis: Befangenheit Mario Merwald, 
MSC MBA) 
 
 

11. Koll Josef - Antrag auf Änderung des Flächenwidmungsplanes für einen Teilbe-
reich des Grundstücks 407 KG Lichtenberg; Beratung und Beschlussfassung 

 
Bericht:  
Herr Josef Koll hat am 27.04.2022 eine Umwidmung einer Teilfläche der Parzelle 407 KG Lich-
tenberg von Grünland (Forst) auf Sonderwidmung (Funkanlage) beantragt. Das Flächenaus-
maß der gewünschten Umwidmung beträgt 144m².  
 
Hintergrund des Antrages ist, dass aufgrund einer nicht beabsichtigten Reduktion der Son-
derwidmungsfläche bei der Datenübernahme vom Flächenwidmungsplan Nr. 6 auf den Flä-
chenwidmungsplan Nr. 7 sich der bereits bestehende Mobilfunkmast (Baujahr 1998) nicht 
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mehr in der Sonderwidmungsfläche befindet. Dieser Mast muss aus statischen Gründen er-
neuert werden. 
 
Nun ist das Ansinnen, die Widmung richtig zu stellen, bevor der neue Mast errichtet wird. 
 
Der Mitglieder des Planungsausschusses sprachen sich bei der Sitzung am 23.06.2022 für die 
Änderung der Flächenwidmung für die beiden Teilbereiche des Grundstücks 407 KG Lichten-
berg aus. Bei der Sitzung des Gemeinderates am 28.06.2022 wurde die Einleitung der Um-
widmung beschlossen. 
 
Im Stellungnahmeverfahren wurde in der zusammenfassenden Stellungnahme (eingelangt am 
23.11.2023) von Herrn DI Sandner vom Amt der OÖ Landesregierung gefordert, dass die Ge-
meinde den Baukonsens der Sendeanlage auf der gegenständlichen Umwidmungsfläche zu 
prüfen hat. Wie bereits im Zuge der Prüfung des Antrages festgestellt wurde, wurde der Mobil-
funkmast im Jahr 1998 im Gebiet der Sonderwidmungsfläche errichtet. Die Problematik ent-
stand nur daraus, dass eine nicht beabsichtigen Reduktion der Sonderwidmungsfläche bei 
der Datenübernahme vom Flächenwidmungsplan Nr. 6 auf den Flächenwidmungsplan Nr. 7 
erfolgte (im Jahr 2012).  
 
Nach der erfolgten Überprüfung, wurden die Verfahrensunterlagen ab dem 09.01.2023 für 4 
Wochen zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegt. 
 
Da es zu keinerlei Einwendungen kam, kann die Genehmigung der Umwidmung vom Gemein-
derat beschlossen werden. 
 
Die Lage der Funkanlage wird dem Gremium planlich verdeutlicht. 
 
 
Antrag: Dr. Thomas Bohaumilitzky 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
Die Änderung der Flächenwidmung für die beiden Teilbereiche des Grundstücks 407 KG Lich-
tenberg von Grünland (Forst) auf Sonderwidmung (Funkanlage) bzw. umgekehrt wird geneh-
migt. 
 
Art der Abstimmung: Durch Erheben der Hand 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 

12. Kimmel Helga - Antrag auf Änderung des Flächenwidmungsplanes für Teilbereich 
des Grundstücks 130/3 KG Lichtenberg; Beratung und Beschlussfassung 
 
Bericht:  
Frau Helga Kimmel (vertreten durch Herrn DDr. Hanspeter Schwarz) hat am 13.12.2022 eine 
Umwidmung einer Teilfläche der Parzelle 130/3 KG Lichtenberg von Grünland auf Bauland 
Wohngebiet beantragt. 
 
Das Flächenausmaß der gewünschten Umwidmung beträgt in etwa 1200 m², wobei ca. 200m² 
für die Errichtung eines Weges (Straße zur Erschließung der verbleibenden Grünlandfläche der 
Parzelle 130/3) verwendet werden soll und ca. 1000m² für die Errichtung eines Wohngebäu-
des.  
 
Die Mitglieder des Planungsausschusses sprachen sich in der Sitzung am 09.03.2023 gegen 
eine Umwidmung aus. Bei der beantragten Umwidmung handle es sich um keine Siedlungsab-
rundung und sie ist auch keineswegs mit der im Antrag angesprochenen Umwidmung im Jahr 
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2008 vergleichbar. Wie in der Vergangenheit soll es außerhalb der beiden Ortskerne Lichten-
berg und Neulichtenberg keine Neuwidmungen für Bauland Wohngebiet geben. 
 
Die Situierung der beantragten Fläche wird digital präsentiert. 
 
 
Antrag: Dr. Thomas Bohaumilitzky 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
Der Antrag auf Änderung des Flächenwidmungsplanes für einen Teil der Parzelle Nr. 130/3 KG 
Lichtenberg von Grünland auf Bauland wird abgewiesen.  
 
Art der Abstimmung: Durch Erheben der Hand 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
 
 

13. Neuplanungsgebiet Tischlerweg/Elmerweg - Verordnung zur Verlängerung; Bera-
tung und Beschlussfassung 
 
Bericht:  
Der Gemeinderat erklärte zur Sicherung von Planungszielen, insbesondere der Sicherstellung 
einer öffentlichen Verkehrsfläche in ausreichender Breite als Verbindung zwischen dem Tisch-
lerweg und dem Elmerweg, Teilstücke der Grundstücke Nr. 546/2 und 552/1 (künftig 552/11, 
552/12, 552/13, 552/14, 552/15, 552/16 und 552/17) KG Lichtenberg mit Verordnung vom 
06.07.2021, rechtswirksam mit 22.07.2021 zum Neuplanungsgebiet (Tischlerweg/Elmerweg).  
 
Gemäß § 37b Abs. 5 Oö. ROG idgF. tritt eine Neuplanungsgebietsverordnung spätestens nach 
zwei Jahren außer Kraft. Es besteht allerdings die Möglichkeit den Zeitraum per Verordnung 
zwei Mal um je 1 Jahr zu verlängern. Demnach läuft die Frist der gegenständlichen Verordnung 
mit 22.07.2023 ab. Ein Bebauungsplan wurde bislang noch nicht erlassen.  
 
Der Planungsausschuss sprach sich bei der Sitzung am 09.03.2023 für die Verlängerung der 
Neuplanungsgebietsverordnung aus. Erst nach Abschluss einer Infrastrukturkostenvereinba-
rung bezüglich der Errichtung der Straßenverbindung Tischlerweg-Elmerweg soll der Bebau-
ungsplan über den Planungsraum der Neuplanungsgebietsverordnung erstellt werden. 
 
Das Neuplanungsgebiet wird planerisch erläutert. 
 
 
Antrag: Dr. Thomas Bohaumilitzky 
Der Gemeinderat möge beschließen: 
Die vorliegende Neuplanungsgebietsverordnung wird entsprechend dem Entwurf um 1 Jahr 
verlängert. 
 
Art der Abstimmung: Durch Erheben der Hand 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig angenommen 
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HINWEISE: 
 

a) Der Volltext dieses Sitzungsprotokolls liegt nach Genehmigung beim  
Gemeindeamt Lichtenberg zur Einsichtnahme auf. 
 

b) Erläuterung der „Stimmenthaltung“: 
Laut § 51 Abs. 2 OÖ Gemeindeordnung gilt eine Stimmenthaltung als  
Ablehnung des Antrages. 

 
 
 
 
 


